
#ST# Bundesbeschluss
über die Volksinitiative «für eine Regelung
der Zuwanderung»

vom 19. März 1999

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Prüfung der am 28. August 19951 eingereichten Volksinitiative «für eine
Regelung der Zuwanderung»,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 20. August 19972,

beschliesst • .

Art. l
1 Die Volksinitiative «für eine Regelung der Zuwanderung» ist gültig und wird Volk
und Ständen zur Abstimmung unterbreitet.
2 Die Volksinitiative lautet:

I

Art. 69quater
1 Der Bund sorgt dafür, dass der Anteil der ausländischen Staatsangehörigen an der Wohnbe-
völkerung der Schweiz 18 Prozent nicht übersteigt.
2 Bei der Berechnung mitgezählt werden insbesondere Niedergelassene, Jahresaufenthalter,
anerkannte Flüchtlinge und Ausländer mit humanitärer Aufenthaltsbewilligung. Falls sie län-
ger als ein Jahr in der Schweiz verbleiben, werden auch Ausländer gemäss Artikel 69quinquies
Absatz l und weitere Ausländer mit anderer Aufenthaltsbewilligung mitgezählt. Kurzfristige
Aufenthalter mit oder ohne Erwerbstätigkeit werden mitgezählt, sofern ihr Aufenthalt mehr als
acht Monate dauert, erneuert wird und wenn der Familiennachzug bewilligt ist.
3 Bei der Berechnung nicht mitgezählt werden unabhängig von der Aufenthaltsdauer in der
Schweiz Grenzgänger, Saisonniers ohne Familiennachzug, Angehörige internationaler Organi-
sationen, Angehörige konsularischer und diplomatischer Dienste, qualifizierte Wissenschafter
und Führungskräfte, Künstler, Kurgäste, Stagiaires, Studenten und Schüler sowie Touristen.
Ebenso nicht mitgezählt werden Ausländer gemäss Artikel 69quinquies Absatz 1, sofern ihr Auf-
enthalt in der Schweiz weniger als zwölf Monate dauert.

Art. 69quinquies
1 Für Asylbewerber, Kriegsvertriebene, schutzsuchende Ausländer, vorläufig Aufgenommene,
Internierte sowie Ausländer ohne festen Wohnsitz in der Schweiz unterbindet der Bund die
finanziellen Anreize für den Verbleib in der Schweiz.
2 In der Schweiz inhaftierte Personen gemäss Absatz l dürfen finanziell nicht besser gestellt
sein, als dies in ihrem Herkunftsland der Fall wäre.

1 BEI 1995 IV 1174
2 BEI 1997 IV 521
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Art. 70bis

Sind Ausländer gemäss Artikel 69quinquies Absatz l sowie Ausländer ohne Aufenthaltsbe-
willigung fremdenpolizeilich oder strafrechllich wegrespektive auszuweisen und ist der Voll-
zug möglich, zulässig und zumutbar, so können diese Personen zur Sicherstellung der Auswei-
sung bis zum Vollzug inhaftiert werden.

II

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt:

Art. 21 •
1 Sofern bei Inkrafttreten von Artikel 69quater diefestgelegte Grenze von 18 Prozent über-
schritten ist, wird dies so rasch wie möglich durch die freiwillige Auswanderung von Auslän-

1 dem kompensiert.
2 Kann ein allfälliger Geburtenüberschuss auf diese Weise nicht kompensiert werden, so ist ein
Überschreiten der 18-Prozent-Grenze befristet möglich, sofern keine neuen Aufenthaltsbewil-
ligungen gemäss Artikel 69quater Absatz 2 an Ausländer erteilt werden.

Art. 2

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative abzulehnen.

Nationalrat, 19. März 1999 Ständerat, 19. März 1999

Die Präsidentin: Heberlein Der Präsident: Rhinow
Der Protokollführer: Anliker Der Sekretär: Lanz
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